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Tagesordnungspunkt 

Städtische Förderung der Miete für die zusätzlichen 16 Plätze in der 

evangelischen Kindertagesstätte "Arche Noah" 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Für die im Gebäude der evang. Kindertagesstätte Arche Noah zusätzlich zur Verfügung 

gestellten gemeindlichen Räumlichkeiten zum Betrieb von 16 Kindertagesstättenplätzen 

erhält die Evangelische Kirchengemeinde Bensberg ab dem Kindergartenjahr 2017/ 2018 

einen Förderbetrag analog eines Mietkostenzuschusses in Höhe von 5.259,35 €. Der 

Förderbetrag wird in der Erwartung gezahlt, dass der Betrag dem Betrieb der 

Kindertagesstätte zu Gute kommt. Die Förderung wird analog § 7 der 

Durchführungsverordnung zum KiBiz indexiert. 

 



   

 

Sachdarstellung / Begründung: 

 

In der evangelischen Kindertagesstätte „Arche Noah“ gibt es drei Kindertagesstättengruppen 

und eine Teilgruppe mit 16 Kindern. Diese Teilgruppe befindet sich im Obergeschoss der 

Kindertagesstätte. Es werden u.a. Räume in der Größe von insgesamt 117,49 qm genutzt, bei 

denen es sich um gemeindeeigene Räume handelt, die aus Mitteln der Kirchengemeinde 

erbaut wurden und keine öffentliche investive Förderung erhalten haben. Hierfür beantragt 

der Träger in seinem Antrag vom 21.02.2017 eine Förderung analog der 

Mietkostenförderung. Letztlich sollen die Mittel aber dem Betrieb der Kindertagesstätte zu 

Gute kommen. 

 

Berechnung der städtischen Förderung der Miete:    

    

Gruppe gemäß KiBiz mit 23 Plätzen 2017/18 

pro qm  10,52 € 

117,49qm 1.235,99 € 

12 Mon. 14.831,94 € 

Vorabzug -2.925,93 € 

verbleibende Miete 11.906,01 € 

gekürzt auf 16 Kinder 8.282,44 € 

  

63,5% Förderung Stadt 5.259,35 € 

Anteil Haushaltsjahr 2017 2.191,40 € 

Anteil Haushaltsjahr 2018 3.067,95 € 

  

Kindergartenjahr 2017/ 2018 5.259,35 € 
      

Gruppe gemäß KiBiz mit 23 Plätzen 2018/19 

pro qm  10,67 € 

117,49qm 1.253,62 € 

12 Mon. 15.043,42 € 

Vorabzug -2.969,82 € 

verbleibende Miete 12.073,60 € 

gekürzt auf 16 Kinder 8.399,03 € 

  

63,5% Förderung Stadt 5.333,38 € 

Anteil Haushaltsjahr 2018 2.222,24 € 

Haushaltsjahr 2018 5.290,20 € 

   

Da sich die Räume im Eigentum des Trägers befinden, ist eine mit Landesmitteln 

bezuschusste Förderung der Miete nicht möglich, so dass im Rahmen eines 

Sonderbeschlusses nur über den städtischen Anteil der Mietförderung zu entscheiden ist. Die 

Richtlinien zur Förderung der Kindertagesstätten regeln diesen Sachverhalt nicht, so dass eine 

Einzelfallentscheidung des Rates erforderlich ist. 

 



   

 

Finanzielle Auswirkungen:     
 

Die städtische Förderung entsteht für das Haushaltsjahr 2017 lediglich für 5 Monate (ab 

1.8.2017). Für das Haushaltsjahr 2018 beinhaltet der Betrag eine Indexsteigerung ab dem 

01.08.2018. 

 

Verbindung zur strategischen Zielsetzung 

Handlungsfeld: 

9 

9.2 Familienfreundliches Profil 

9.3 Bedarfsgerechte Anzahl von 

Kindertagesstättenplätzen 

Mittelfristiges Ziel:  

Jährliches Haushaltsziel:  

Produktgruppe/ Produkt: 

06.560  Tagesbetreuung für Kinder 

06.560.2 Kindertagesstätten 

     
     

Finanzielle Auswirkungen  

     

1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan laufendes Jahr Folgejahre 

Ertrag     0 € 0 € 

Aufwand     2.191,40 € 5.290,20 € 

Ergebnis     2.191,40 € 5.290,20 € 

          

2. Finanzrechnung  
(Investitionen oberhalb der    festgesetzten 
Wertgrenzen gem. § 14 GemHVO)/   
Vermögensplan 

laufendes Jahr Gesamt 

Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 € 0 € 

Auszahlung aus 

Investitionstätigkeit 0 € 

0 € 

Saldo aus Investitionstätigkeit   0 € 0 € 

     
Im Budget enthalten X ja  

   nein  

   siehe Erläuterungen 
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